
Herzlich Willkommen!

Auftaktveranstaltung
Kinderschutzkonzepte

Dr. Anja Stiller

24.02.2022



Gliederung

1. Einstieg

2. (sexualisierte) Gewalt gegen Kinder

3. Bedürfnisse von Kindern/Kinderrechte

4. Kinderschutzkonzepte

02.03.2022
2



02.03.2022
3

1. Einstieg



Medien
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2. (sexualisierte) Gewalt



Formen von Gewalt gegen Kinder
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WHO (2016)



Definition

• emotionale oder psychische Gewalt
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Misshandlung
wiederholte Verhaltensweisen der Betreuungsperson(en), durch die 
sich ein Kind massiv ängstigt, sich wertlos, ungeliebt und abgelehnt 
fühlt (z.B. Herabsetzen, Beschämen, Ausnutzen, Drohen, Isolieren)

Vernachlässigung
emotionale und/oder kognitive Bedürfnisse (wie sprachlicher 
Austausch, altersgerechte Anregungen) bleiben über einen längeren 
Zeitraum unbeantwortet; auch: unzureichende oder unterlassene 
Beaufsichtigung

Goldberg &Schorn (2011)



Definition

• sexualisierte Gewalt

Unterscheidung der Handlungen oftmals zwischen:
➢mit direktem Körperkontakt („Hands-on“),
➢ohne direkten Körperkontakt („Hands-off“)02.03.2022

8

Jeder Zusammenhang von Sexualität, Macht und Gewalt, 
der die Integrität von Menschen verletzt oder beeinträchtigt. 
Dabei geht es nicht um die Sexualität, sondern um eine 
gewaltvolle Machtausübung, die sich des Mediums der 
Sexualität in unterschiedlichsten Formen bedient. 

Jud (2015); Thole et al. (2012)



Definition

• sexualisierte Gewalt
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mit direktem Körperkontakt („Hands-on“):
➢ penetrative Handlungen: alle Akte vollendeter oder 

versuchter vaginaler oder analer Penetration sowie alle 
Kontakte zwischen Mund und Genitalien und Anus;

➢ Handlungen mit sexuellem Kontakt: sämtliche 
Berührungen (auch über der Kleidung) im Intimbereich 
(z.B. Genitalien, innere Oberschenkel) oder Verlangen, 
an diesen Stellen berührt zu werden

Jud (2015); Schneider & Lindenberger (2018)



Definition

• sexualisierte Gewalt
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ohne direkten Körperkontakt („Hands-off“):
➢ Aussetzung des Kindes ggü. sexuellen Aktivitäten (z.B. 

Pornografie, Exhibitionismus);
➢ Film- oder Fotoaufnahmen, die das Kind auf eine 

sexualisierte Art darstellen;
➢ verbale sexuelle Belästigung;
➢ Handlungen, die Kinderprostitution ermöglichen

Jud (2015); Schneider & Lindenberger (2018)



Prävalenz

Kindeswohlgefährdungen in Deutschland
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60.551 Fälle, Gefährdungsarten inklusive Mehrfachnennungen, in %

generell:
Die einzelnen Gewaltformen gegen Kinder treten selten isoliert auf.

Schneider & Lindenberger (2018)



Prävalenz

Kindeswohlgefährdungen in Niedersachsen
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Prävalenz: sexualisierte Gewalt

Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS 2020)

• sexueller Missbrauch, exhibitionistische/sexuelle 
Handlungen/Förderung sexueller Handlungen: 66.231 Fälle 

➢ überwiegend männliche Täter;

➢ betroffen sind überwiegend weibliche Personen (74,4%)

• Herstellung, Besitz und Verbreitung kinderpornografischen 
Materials: 18.761 Fälle (Anstieg um 53 % ggü. dem Vorjahr)

02.03.2022
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großes Dunkelfeld!



Prävalenz: sexualisierte Gewalt
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Schätzungen gehen davon aus, dass in Deutschland pro 
Schulklasse 1-2 Schüler*innen sexueller Gewalt 
ausgesetzt sind oder waren.

Hochrechnung UBSKM auf Basis der Betroffenen-Zahlen der WHO Europe (2013)



(sexualisierte) Gewalt

mögliche Folgen

• abhängig von:

➢ Art und Schwere der 
Gefährdungserfahrung;

➢ Häufigkeit und Dauer der 
Gefährdungserfahrung;

➢ verfügbare Ressourcen;

➢ weiteren Risikofaktoren

02.03.2022
15WHO (2016); Goldberg & Schorn (2011)



sexualisierte Gewalt

02.03.2022
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Ebene des Kindes

Ebene der Familie

Ebene des familiären 
Umfeldes

gesellschaftlicher und 
kultureller Kontext

Bange (2015a)

Risikofaktoren

Ebene Institution



sexualisierte Gewalt

02.03.2022
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Bange (2015b)

Risikofaktoren

• autoritärer/rigider/ laissez-fairer Führungsstil;

• fehlende Transparenz; fehlende Kommunikation, Tabuisierung;

• unzureichende Strukturen;

• uneindeutiges Regelwerk;

• fehlende Wertschätzung unter den Mitarbeitenden;

• fehlende Selbstreflexion

Ebene Institution



sexualisierte Gewalt

Täter*innen

• häufig bekannt, also aus dem sozialen und familiären 
Umfeld, dem weiteren Verwandten- und Bekanntenkreis: 
v.a. Familienmitglieder, aber auch Trainer*innen, Pfarrer, 
Gruppenleiter*innen, etc.; 

• Kinder sind häufig in einer vertrauensvollen Beziehung mit 
Täter*in (Vertrauen als Täter*in-Strategie)

02.03.2022
18Jud (2015); Schneider & Lindenberger (2018); Kuhle, Grundmann & Beier (2015)

➢ Jugendverbände bieten also eine mögliche Gefahrenquelle



sexualisierte Gewalt

Institutionen
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„alle Jugendverbände potentiell gefährdet sind. 
Jugendverbandsarbeit lebt davon, dass Kinder und 
Jugendliche in kleinen Gruppen Gemeinschaft erleben, dort 
eine Prägung und immer stärkere Identifikation mit den Zielen 
des Verbandes erleben und ein Netzwerk an persönlichen 
Bindungen aneinander entsteht. Diese Qualität von Bindung 
aneinander ist die große Stärke jugendverbandlicher Arbeit –
und gleichzeitig die große Schwäche.“

Blanck (2007, S. 114)



sexualisierte Gewalt: Prävalenz in Institutionen

Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS 2020)

sexueller Missbrauch, exhibitionistische/sexuelle 
Handlungen/Förderung sexueller Handlungen 

• in formellen sozialen Beziehungen in Institutionen, 
Organisationen und Gruppen: 5,6% 

➢ Betroffenheit: Geschlechterverhältnis recht gleichverteilt                              
(m: 41,0%; w: 59,0%)

02.03.2022
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großes Dunkelfeld!



sexualisierte Gewalt: Prävalenz in Institutionen

• Abschlussbericht UBSKM
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32,2%

52,1%

6,5%
9,3%

Schule

kath. Kirche
Heim

Vereine
Kliniken/Praxen

ev. Kirche

Kirche

Bergmann (2011)



sexualisierte Gewalt: Prävalenz in Institutionen

bundesweite Studie „Safe Sport“:

ca. 1/3 der Befragten von sexualisierter Gewalt im Sport 
betroffen

• durchschnittlich 17 Jahre alt, davon

➢unter 14 Jahre: 10% 

➢14-17 Jahre: 57%

02.03.2022
22Alroggen et al. (2016)



sexualisierte Gewalt: Prävalenz in Institutionen
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sexualisierte Gewalt: Prävalenz in Institutionen

bundesweite Studie „Safe Sport“:

ABER

02.03.2022
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…nur etwa die Hälfte der befragten Vereine hält die 
Prävention von sexualisierter Gewalt für relevant 
und nur ca. ein Drittel der Vereine setzt sich aktiv 
gegen sexualisierte Gewalt im Sport ein. 

Hartmann-Tews et al. (2016)



sexualisierte Gewalt: Prävalenz in Institutionen

Studie: Sexueller Missbrauch in der dt. kath. Kirche

ca. 4% Beschuldigte (Zeitraum: < 1945 bis 2014) 

• insgesamt etwa 3.700 Betroffene

02.03.2022
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Dreßing et al. (2019)



sexualisierte Gewalt: Prävalenz in Institutionen

Studie: Sexueller Missbrauch in der dt. kath. Kirche
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➢ Tatort: v.a.
privates Treffen (41,4%)
Unterricht (14,8%)
Ferienlager/Urlaub (10,9%)

Dreßing et al. (2019)



sexualisierte Gewalt: Prävalenz in Institutionen

Studie: Sexueller Missbrauch in der dt. kath. Kirche

02.03.2022
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Nicht die sexualisierte Gewalt ist das Tabu, 
sondern darüber zu sprechen!

Dreßing et al. (2019)



sexualisierte Gewalt: Institutionen

Dimensionen

• durch Mitarbeitende

➢In Einrichtungen, die mit Kindern und Jugendlichen 
arbeiten, besteht immer ein Machtgefälle und 
entsprechende Abhängigkeitsstrukturen zwischen 
betroffener Person und Täter*in. 
➢Vertrauensverhältnisse werden ausgenutzt und der Wille 

sowie die Grenzen eines Kindes/Jugendlichen missachtet. 

02.03.2022
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Enders (2012)



sexualisierte Gewalt: Institutionen

Dimensionen

• durch Mitarbeitende;

• außerhalb der Institution (Familie, Weg);

• Übergriffe unter Kindern und Jugendlichen;

• unter Mitarbeiter*innen

02.03.2022
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sexualisierte Gewalt: Institutionen

• Abgrenzung zwischen :

02.03.2022
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Grenz-
verletzungen

sexueller Übergriff

strafrechtlich 
relevanten Formen

Enders & Kossatz (2012)



sexualisierte Gewalt: Institutionen

• unbeabsichtigte Grenzüberschreitungen, die im Alltag 
vorkommen können, aber korrigierbar sind (z.B. 
Entschuldigung);

• schwer zu definieren, da subjektives Erleben maßgeblich;

• wichtig: Reflexion, sensible Wahrnehmung (Individualität!), 
thematisieren

02.03.2022
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Grenz-
verletzungen

Enders & Kossatz (2012)



sexualisierte Gewalt: Institutionen

• Ausdruck grundlegender fachlicher/persönlicher Defizite;

• passieren nicht zufällig oder aus Versehen, aber nicht jeder
Übergriff ist im Detail geplant;

• dennoch: Unterschied zu Grenzverletzungen, da Grenzen 
missachtet werden oder auch offene Kritik;

• z.B. abwertende/sexistische Bemerkungen, Flirten, 
Missachtung von Schamgrenzen, Berührung im 
Genitalbereich

02.03.2022
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sexueller 
Übergriff

Enders & Kossatz (2012)



sexualisierte Gewalt: Institutionen

• §174 StGB: sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen

• §176 StGB: sexueller Missbrauch von Kindern

• §180 StGB: Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger

• §182 StGB: sexueller Missbrauch von Jugendlichen

• §183 StGB: exhibitionistische Handlungen

• §184 StGB: Verbreitung pornografischer Schriften

• §184b StGB: Verbreitung, Erwerb, Besitz pornografischer Schriften
02.03.2022
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strafrechtlich 
relevante Formen

Enders & Kossatz (2012)



sexualisierte Gewalt: Institutionen

Täter*innen-Strategien

• gezielte Entscheidung für ein berufliches oder 
ehrenamtliches Tätigkeitsfeld, in dem man mit Kindern und 
Jugendlichen in Kontakt kommt;

• gezielte Auswahl des Arbeitsplatzes (z.B. Nachhilfe);

• Schaffung von „günstigen“ Gelegenheiten (z.B. freiwillige 
Übernahme von Wochenenddiensten)

02.03.2022
34Enders (2015)



sexualisierte Gewalt: Institutionen

Täter*innen-Strategien

• gezielte Suche nach emotional bedürftigen Kindern;

• gesteigerte Zuwendung; 

• Aufbauen eines stabilen Vertrauensverhältnisses; 

• graduelle Desensiblisierung und Normalisierung;

• Geschenke, Privilegien;

• Geheimnissicherung nach der Tat (emotionale Erpressung)

02.03.2022
35

Kuhle et al. (2012)



sexualisierte Gewalt: Institutionen
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Nochmals der Hinweis:

„Institutionen können nicht nur zum Tatort 
sexualisierter, sondern ebenso von psychischer 
und körperlicher Gewalt sowie von 
Vernachlässigung werden.“

Enders & Kossatz (2012, S. 50)
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3. Bedürfnisse von Kindern/Kinderrechte



Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen

02.03.2022
38(Brazelton & Greenspan, 2002)

Liebe & Stabilität

körperliche 

Unversehrtheit, 

Sicherheit & Schutz

individuelle 
Erfahrungen

entwicklungs-
gerechte 

Erfahrungen

Grenzen & 
Strukturen

stabile & 
unterstützende 

Gemeinschaften

sichere Zukunft



Kinderrechte

• Grundgesetz (GG): 1949

• UN-Kinderrechtskonvention (KRK): 1992

• UN-Behindertenrechtskonvention (BRK): 03/2009

• Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG): 01/2012

• Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG): 06/2021

02.03.2022
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Kinderrechte: UN-Kinderrechtskonvention

• Artikel 02: Schutz vor Diskriminierung
• Artikel 06: Recht auf Leben
• Artikel 12: Berücksichtigung des Kindeswillens
• Artikel 13: Meinungs- und Informationsfreiheit
• Artikel 16: Schutz der Privatsphäre und Würde
• Artikel 18: Verantwortung für das Kindeswohl (elterliche Fürsorge)
• Artikel 19: Schutz vor Gewalt, Misshandlung, Verwahrlosung
• Artikel 28: Recht auf Bildung
• Artikel 31: Recht auf Freizeit, Spielen und Erholung
• Artikel 34: Schutz vor sexuellem Missbrauch
02.03.2022
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Kinderrechte: UN-Kinderrechtskonvention

• Artikel 02: Schutz vor Diskriminierung
• Artikel 06: Recht auf Leben
• Artikel 12: Berücksichtigung des Kindeswillens
• Artikel 13: Meinungs- und Informationsfreiheit
• Artikel 16: Schutz der Privatsphäre und Würde
• Artikel 18: Verantwortung für das Kindeswohl (elterliche Fürsorge)
• Artikel 19: Schutz vor Gewalt, Misshandlung, Verwahrlosung
• Artikel 28: Recht auf Bildung
• Artikel 31: Recht auf Freizeit, Spielen und Erholung
• Artikel 34: Schutz vor sexuellem Missbrauch
02.03.2022
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Liebe & Stabilität



Kinderrechte: UN-Kinderrechtskonvention

• Artikel 02: Schutz vor Diskriminierung
• Artikel 06: Recht auf Leben
• Artikel 12: Berücksichtigung des Kindeswillens
• Artikel 13: Meinungs- und Informationsfreiheit
• Artikel 16: Schutz der Privatsphäre und Würde
• Artikel 18: Verantwortung für das Kindeswohl (elterliche Fürsorge)
• Artikel 19: Schutz vor Gewalt, Misshandlung, Verwahrlosung
• Artikel 28: Recht auf Bildung
• Artikel 31: Recht auf Freizeit, Spielen und Erholung
• Artikel 34: Schutz vor sexuellem Missbrauch
02.03.2022
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körperliche 

Unversehrtheit, 

Sicherheit & Schutz



Kinderrechte: UN-Kinderrechtskonvention

• Artikel 02: Schutz vor Diskriminierung
• Artikel 06: Recht auf Leben
• Artikel 12: Berücksichtigung des Kindeswillens
• Artikel 13: Meinungs- und Informationsfreiheit
• Artikel 16: Schutz der Privatsphäre und Würde
• Artikel 18: Verantwortung für das Kindeswohl (elterliche Fürsorge)
• Artikel 19: Schutz vor Gewalt, Misshandlung, Verwahrlosung
• Artikel 28: Recht auf Bildung
• Artikel 31: Recht auf Freizeit, Spielen und Erholung
• Artikel 34: Schutz vor sexuellem Missbrauch
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individuelle 
Erfahrungen



Kinderrechte: UN-Kinderrechtskonvention

• Artikel 02: Schutz vor Diskriminierung
• Artikel 06: Recht auf Leben
• Artikel 12: Berücksichtigung des Kindeswillens
• Artikel 13: Meinungs- und Informationsfreiheit
• Artikel 16: Schutz der Privatsphäre und Würde
• Artikel 18: Verantwortung für das Kindeswohl (elterliche Fürsorge)
• Artikel 19: Schutz vor Gewalt, Misshandlung, Verwahrlosung
• Artikel 28: Recht auf Bildung
• Artikel 31: Recht auf Freizeit, Spielen und Erholung
• Artikel 34: Schutz vor sexuellem Missbrauch
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entwicklungs-
gerechte 

Erfahrungen



Kinderrechte: UN-Kinderrechtskonvention

• Artikel 02: Schutz vor Diskriminierung
• Artikel 06: Recht auf Leben
• Artikel 12: Berücksichtigung des Kindeswillens
• Artikel 13: Meinungs- und Informationsfreiheit
• Artikel 16: Schutz der Privatsphäre und Würde
• Artikel 18: Verantwortung für das Kindeswohl (elterliche Fürsorge)
• Artikel 19: Schutz vor Gewalt, Misshandlung, Verwahrlosung
• Artikel 28: Recht auf Bildung
• Artikel 31: Recht auf Freizeit, Spielen und Erholung
• Artikel 34: Schutz vor sexuellem Missbrauch

45

Grenzen & 
Strukturen



Kinderrechte: UN-Kinderrechtskonvention

• Artikel 02: Schutz vor Diskriminierung
• Artikel 06: Recht auf Leben
• Artikel 12: Berücksichtigung des Kindeswillens
• Artikel 13: Meinungs- und Informationsfreiheit
• Artikel 16: Schutz der Privatsphäre und Würde
• Artikel 18: Verantwortung für das Kindeswohl (elterliche Fürsorge)
• Artikel 19: Schutz vor Gewalt, Misshandlung, Verwahrlosung
• Artikel 28: Recht auf Bildung
• Artikel 31: Recht auf Freizeit, Spielen und Erholung
• Artikel 34: Schutz vor sexuellem Missbrauch

46

stabile & 
unterstützende 

Gemeinschaften



Kinderrechte: UN-Kinderrechtskonvention

• Artikel 02: Schutz vor Diskriminierung
• Artikel 06: Recht auf Leben
• Artikel 12: Berücksichtigung des Kindeswillens
• Artikel 13: Meinungs- und Informationsfreiheit
• Artikel 16: Schutz der Privatsphäre und Würde
• Artikel 18: Verantwortung für das Kindeswohl (elterliche Fürsorge)
• Artikel 19: Schutz vor Gewalt, Misshandlung, Verwahrlosung
• Artikel 28: Recht auf Bildung
• Artikel 31: Recht auf Freizeit, Spielen und Erholung
• Artikel 34: Schutz vor sexuellem Missbrauch

47

sichere Zukunft



Bedürfnisse von Kindern…

…und Verbandsarbeit

02.03.2022
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„Jugendverbandsarbeit lebt davon, dass Kinder und 
Jugendliche in kleinen Gruppen Gemeinschaft erleben, dort 
eine Prägung und immer stärkere Identifikation mit den 
Zielen des Verbandes erleben und ein Netzwerk an 
persönlichen Bindungen aneinander entsteht. 

Blanck (2007, S. 114)
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4. Kindeschutz-Konzepte



(sexualisierte) Gewalt: Institutionen

Täter*in-Opfer-Institutions-Dreieck

02.03.2022
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FJ-Prävention (2019)



Kinderschutzkonzept

• Ziel:

➢ Schaffung eines Schutz- bzw. sicheren Ortes für Kinder 
und Jugendliche, an dem die Rechte von Kindern 
umgesetzt werden;

➢ eine gemeinsame, von allen mitgetragene Haltung, die 
den Rahmen für Schutz bildet;

➢ Mitarbeitende erhalten Sicherheit im Umgang mit 
(sexualisierter) Gewalt und Machtmissbrauch

02.03.2022
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Kinderschutzkonzept

• Wichtig!

02.03.2022
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Es braucht Sensibilisierung und eine Beschäftigung mit 
dem Thema, um eine Haltung entwickeln zu können. 
Und nur mit einer Haltung zum Thema sexualisierte 
Gewalt kann ich Schutz bieten.



Kinderschutzkonzept

• Wichtig!

02.03.2022
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Um in Institutionen eine Kultur der Achtsamkeit und 
Grenzachtung zu etablieren und Kinderschutz-Konzepte 
nachhaltig und wirksam zu implementieren, sind 
gemeinsame Entwicklungs- und Lernprozesse aller 
Beteiligten nötig.



Kinderschutzkonzept

02.03.2022
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Kinderschutzkonzept

• Prävention von Gewalt in Institutionen kann also nur 
gelingen, 
➢wenn grenzwahrendes Verhalten nicht allein von 

individuellen Haltungen und Fähigkeiten einzelner 
Mitarbeiter*innen abhängt,
➢sondern eine Reihe von präventiven Maßnahmen 

institutionell verankert werden.

02.03.2022
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Beispiele

Sportjugend Niedersachsen (LSB Nds.) Leitfaden zur Entwicklung von Schutzkonzepten in 
Sportvereinen 

Handlungsempfehlungen resultierend aus dem Forschungsprojekt „Safe Sport“: 
https://www.dsj.de/kinderschutz/forschungsprojekt-safe-sport/

Schutzkonzept des Deutschen Leichtathletik-Verbandes: 
https://www.leichtathletik.de/news/news/detail/75742-dlv-setzt-auf-ein-umfassendes-
schutzkonzept

Schutzkonzept von In safe hands e.V.:
https://insafehands.de/kinderschutz-2/

02.03.2022
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https://www.sportjugend-nds.de/fileadmin/user_upload/00_LEITFADEN__AUSGEZEICHNET_ab_2021.pdf
https://www.dsj.de/kinderschutz/forschungsprojekt-safe-sport/
https://www.leichtathletik.de/news/news/detail/75742-dlv-setzt-auf-ein-umfassendes-schutzkonzept
https://insafehands.de/kinderschutz-2/
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

https://pixabay.com/de/photos/kind-cool-kleid-spa%C3%9F-held-rot-164318/
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